
 
An den 
Knappenverein 
Schlägel und Eisen Bochum-Stiepel/Dorf 1884 
z.H. Bernd Müser 
Düsterstraße 3 
44797 Bochum 
 
 
Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Knappenverein Schlägel & Eisen Bochum-
Stiepel/Dorf 1884. 
 
Vor- und Zuname:    

geboren am:   

PLZ und Wohnort:   

Straße:   

E-Mail:   

Festnetz- und Mobiltelefon:   

IBAN: DE   

Ich ermächtige den Verein, die im Zusammenhang mit der beantragten Mitgliedschaft stehenden 
Daten für Vereinszwecke zu speichern. Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen 
Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, sind allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden 
auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
Die Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind dem beigefügten Merkblatt zu 
entnehmen, welches ich zur Kenntnis genommen habe. Ich erkläre mich damit ausdrücklich 
einverstanden.  
 

Bochum, den 
          Unterschrift:  ________________________ 
Der Mitgliedschaftsbeitrag beträgt zurzeit 20 € im Jahr. 
Bankverbindung: Sparkasse Bochum IBAN: DE 57 4305 0001 0020 3076 66 
__________________________________________________________________ 
Vorstandsbeschluss: 
Dem Antrag wird: ¨ stattgegeben;  ¨ nicht stattgegeben; 
Begründung: 
Bochum, den    1. Vorsitzender _________________________ 



Datenschutzerklärung von ______________________, geb. am __________________ 

 

Ich willige ein, dass der Knappenverein Schlägel & Eisen Bochum-Stiepel/Dorf 1884 als 
verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, 
Vornamen, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen sowie sonstige Kommunikation durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine 
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Dachverbände und Organisationen (z.B. 
Landesverband u.ä.) findet nur im Rahmen der in den Satzungen dieser Verbände festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation und der 
Stärkung unserer Traditionen und des Brauchtums der Bergmanns- und Knappenvereine. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb dieser Strukturen findet nicht statt. Eine Datennutzung für 
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend rechtlicher Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Dabei werden sie regelmäßig nach 
Erfüllung der 10-jährigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht, es sei denn die 
Weiterverarbeitung ist erforderlich zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsfristen, die bis zu 30 Jahre, im Regelfall jedoch 3 Jahre betragen. 

 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

 

Bochum, den ____________________ Unterschrift: ______________________________ 

 

 

Ich willige ein, dass der Knappenverein Schlägel & Eisen Bochum-Stiepel/Dorf 1884 Bilder, Videos 
und Daten von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen oder Ereignissen sowie 
sonstige Informationen auf der Website des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht 
und/oder an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen 
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach 
Beendigung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach 
Beendigung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur möglich, wenn der Betroffene nachweist, 
dass dies erforderlich ist, seine berechtigten Interessen zu schützen. 

 

Bochum, den ____________________ Unterschrift: ______________________________ 


